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ha ltung der Wasserverunreinigung, wegen Anlage von

Fisch st egen und zur Regelung der Trockenlegung von

Wasserleitungen aufzunehmen, dann aber der bezügliche Para¬

graph des Reichsgesetzes in das Landesgesetz übernommen wer¬

den muß.
Nur die besonderen Vorschriften hinsichtlich der hier¬

nach zulässigen Ansprüche der Fischerei-Berechtigten sind der

Landesgesetzgebung überlassen.

Die beanständete karge und clausulirte Begünstigung ist

daher eine solche, welche principiellen Respect fordert und

in Durchführung des letzten Alineas des Paragraphen 7 Reichs-

Fischereigesetz ohnehin leider noch beschnitten werden kann.
Von einem leitenden und allgemeinen Grundsätze, nach

welchem die Fischereirechte künftig so lange berück¬

sichtigt werden müssen, als es nicht zum erheblichen
Nachtheile der Industrie geschieht, ist also einfach gar
keine Rede.

Doch weiter.-
Auch solchen Einwendungen mit ihrem schon im Vor¬

hinein eingeschränkten Zwecke kann nur insoferne ent¬

sprochen werden, als der anderweitigen Wasserbenützung keine

erhebliche Erschwernis verursacht wird.
Man hat diesen Schlußsatz gegen den Tenor jener Para¬

graphen der Landes-Wassergesetze (zum Beispiele Oberösterreich,

Paragraph 20) gehalten, welche besagen: „daß die bewilligten

Wasser-Anlagen und Vorrichtungen (also auch jene, bezüg¬
lich derer ein Einwand der Fischerei-Berechtigten
auch künftig ausgeschlossen bleibt), in solchem Stande

herzustellen und zu erhalten sind, daß sie ... der Fischerei
keine unnöthige Erschwerung oder Beeinträchtigung
verursachen.

Daraus wurde nun gefolgert, daß die „Fischerei" den an¬

deren Wassernutzungen „über" sein werde.

Ganz abgesehen davon, daß der beanständete Text des

Paragraphen 7 des- einmal bestehenden Reichs-Fischereigesetzes

nur in den mehrfach erwähnten drei Fällen (Paragraph 46


	-

